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Bei fast allen Erwachsenenschutz-Mandaten ist auch Vermögen zu verwalten.  
Je nach Grösse des Vermögens stellen sich unterschiedliche Fragen.  
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Die KOKES hat zusammen mit SwissBanking  Empfehlungen für die Zusammenarbeit 
zwischen KESB/Beiständen und Banken entwickelt.  
Im Workshop werden anhand von Fallbeispielen Erfahrungen mit diesen Regelwerken 
und Probleme der Praxis diskutiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Präsentationen und weitere Unterlagen der Fachtagung stehen  
auf www.kokes.ch → Aktuell → Tagung 2014 zum Download bereit. 

 

http://www.kokes.ch/


Umsetzung des neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzrechts 
Anlagevorschläge der Credit Suisse 
 

Olivier Matter, Vice President, Client Portfolio Manager 
Credit Suisse, Private & Wealth Management Clients 

Switzerland 
 
Biel, 3. September 2014 



Konzept der Credit Suisse – Allgemeiner Ansatz1 

Cash 

Obligationen von Kantonalbanken, Eidgenossen oder Pfandbriefe 

Obligationen, 
Festgeld etc.  

(mit 
abgestuften 
Fälligkeiten) 

 
 
 

Aktien 
max. 25% vom 

Gesamtvermögen 

 
 

Jährliche  
Re-Allokation 

(Dauer ~1 Jahr) 

etc. 

Performance 

Performance 

Performance 

Lösung 
 

 Breiteres 
Anlagespektrum 
gemäss Art. 7 möglich, 
z.B. Obligationen von 
ausländischen 
Unternehmen. Somit 
tieferer Anteil des 
Vermögens nach Art. 
6; 

 Ausschöpfung der 25% 
Aktienquote unter Art. 
7. 

 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr Jahre 5 bis … 

Weitergehende 
Bedürfnisse 

(Art. 7) 

Gewöhnlicher Lebensunterhalt ist auf mindestens 3 Jahre (Abweichungen möglich) 
ausgerichtet und wird regelmässig von Anlagen gemäss Art. 6 VBVV finanziert. Die Anlagen 
gemäss Art. 7 dienen hierzu als Unterstützung. Voraussetzung: Regelmässige Anpassung der 
Vermögensverhältnisse in Anlehnung an Art. 6 und 7 VBVV, siehe rote Markierung.  
 
 Ausgangssituation 

 

 Limitiertes 
Anlageuniversum 
gemäss Art. 6 

 Zinsen auf 
historischem Tief  
 Anlageuniversum 
gemäss Art. 6 mit 
relativ geringen 
Erträgen  

Gewöhnlicher 
Lebens- 
unterhalt 
(Art. 6) 

1 konkreter Anlagevorschlag abhängig von der individuellen Kundensituation  
 (Lebenserwartung, Gesamtvermögen, Netto Lebensunterhaltskosten) 2 



CS (CH) Strategy Fund – Conservative (CHF) 
(Variante 3) 
 Konservatives Risikoprofil 
 Ausschüttend 
 Breit diversifizierter Fonds: Anleihen, Fonds, 

Liquidität, Aktien 
 Investiert mehrheitlich in Titel von Schweizer 

Emittenten 
 Investiert nur in traditionelle Anlagen, in der 

Regel zu 100% in CHF abgesichert 
 
Vorteile 
 Fonds sind Sondervermögen 
 Rendite-Risiko-optimierte Lösungen 
 Professionelle und aktive 

Vermögensaufteilung über mehrere 
Anlagekategorien hinweg 

 
Nachteile 
 Investitionsentscheide werden an das 

Fondsmanagement delegiert und können 
nicht beeinflusst werden 

Lösungsvorschläge – Mandat, Beratungsportfolio, 
Fondslösung 

Vermögensverwaltungsmandat  
(Variante 1) 
 Exclusive Selection VBVV 7 
 ≥ CHF 500’000 
 Risikoprofil Einkommensorientiert 
 In CHF Obligationen und Schweizer Aktien 

diversifiziertes Portfolio 
 Mehrheitlich Einzelanlagen, ergänzt durch 

je einen aktiv und passiv verwalteten 
Schweizer Aktienfonds 

 
Vorteile 
 Professionelle Verwaltung eines 

gemischten Portfolios bestehend aus 
mehrheitlich Einzeltiteln 

 Umsetzung auf Basis Kunden-
Grundsatzentscheid (Risiko) 

 Transparenz und Kontrolle dank 
regelmässigen Berichten 

 Komfort für den Kunden 
 

Nachteile 
 Service-Level und Experten-Zugang 

bedingen einen etwas höheren Preis 
aufgrund der Leistungen  

 
 
 

Beratungsportfolios  
(Variante 2) 
 Risikoprofil Tief oder Moderat 
 Diversifiziertes Portfolio: Obligationen, 

Aktien, Immobilien (ev. Gold) 
 Geographischer Fokus Schweiz ergänzt 

mit globalen Anlagen  
 Gezielter Einsatz von aktiv verwalteten 

Anlagefonds und passiven, 
kostengünstigen Indexfondslösungen 

 
Vorteile 
 Flexibilität und Mitsprachemöglichkeit auf 

Basis Einzelanlagen  
 Professionelle Fondsselektion  
 Etwas günstigere Lösung als über ein 

Vermögensverwaltungsmandat (abhängig 
von der Anzahl der jährlichen 
Transaktionen) 

 
Nachteile 
 Zeitaufwand für Analyse und 

Portfoliopflege (träge Anpassungen an 
Marktveränderungen) 

 

Anlagen «Gewöhnlicher Lebensunterhalt» über 3 Jahre (CHF xxx’xxx) 

 Kontokorrent Credit Suisse bis CHF 100’000 
 Obligationen von Kantonalbanken mit unbeschränkter Staatsgarantie, Eidgenössische Obligationen oder Pfandbriefe 

«Weitergehende Bedürfnisse»  mit bis zu 3 Varianten (CHF xxx’xxx) 

3 
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Kernportfolio aus 
führenden Schweizer 
Unternehmen mit 
stabilem und 
verständlichem 
Geschäftsmodell 
Langfristiger 
Anlagehorizont mit 
einem tiefen 
Portfolioumschlag 

K
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Ausschliesslich in CHF 
denominierte 
Investment-Grade 
Anleihen 
(Staatsanleihen, 
Anleihen 
supranationaler 
Emittenten, Pfandbriefe 
und Unternehmens-
anleihen) 

Obligationenfonds mit 
CHF-Anlageuniversum 
und Investment-Grade 
Rating  

Aktive Aktienfonds auf 
Schweizer Unternehmen 
 
Passive Fonds (ETFs) 
als effiziente Investition 
in den Schweizer 
Aktienmarkt 

Liquidität 
 

Anleihen  Aktien  

CHF Tagesgeld 

Aktive hauseigene 
Geldmarkt-Fonds mit 
Anlageuniversum CHF 

Variante 1: Vermögensverwaltungsmandat ‘Exclusive 
Selection’ 

Bandbreiten Variante A min neutral max

Liquidität 0% 5% 55%
Anleihen 35% 75% 90%
Aktien 10% 20% 25%
Alternative Anlagen 0% 0% 0%

CHF 100% 100% 100%
nicht- CHF 0% 0% 0%

Referenzwährung CHF
Risikoprofil Einkommensorientiert - Mündelsicher

Hauptmerkmale

ExclusiveSelection VBVV 7 ab CHF 500’000 
  
Von den 5 Risiko-Rendite Portfolios innerhalb des ‘Exclusive Selection’, empfehlen wir die 

einkommensorientierte Lösung, die von den insgesamt 5 Anlageprofilen als zweit-sicherstes Portfolio 
eingestuft wird (Festverzinslich; Einkommensorientiert; Ausgewogen; Kapitalorientiert; Aktien). 

Die Credit Suisse bietet in diesem Anlageprofil ein Mandat an, welches die Anlagerichtlinien des neuen 
Kindes- und Erwachsenenschutzrechts erfüllt. 

Empfohlener Anlagehorizont für Mandate: mindestens 3 Jahre. 

Gebühren für ExclusiveSelection VBVV 7 

Bis 1 mCHF  1.1% p.a. 
1-5 mCHF 1.0% p.a. 
5-10 mCHF 0.85% p.a. 
Minimum Fee CHF 5’500 p.a. 

4 



Variante 1: Vermögensverwaltungsmandat ‘Exclusive 
Selection’ 

5 



Variante 1: Vermögensverwaltungsmandat ‘Exclusive 
Selection’ 

6 



Variante 1: Vermögensverwaltungsmandat ‘Exclusive 
Selection’ 

7 



Variante 2: Beratungsportfolio 
Das Portfolio mit der persönlichen Note. Sie nutzen dabei die umfassende Expertise, den Erfahrungsschatz 

und das Netzwerk Ihres Beraters und erhalten eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Anlageempfehlung 
als Entscheidungs-hilfe. Die Anlageentscheide wollen Sie jedoch selbst treffen im Rahmen der 
Anlagevorschriften gemäss VBVV1. 

Das Risikoprofil ist tief oder moderat. Die individuellen Anlagevorschläge entsprechen der VBVV, enthalten 
eine diversifizierte Depotstruktur und bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten. 

Die Entwicklung in Ihrem Portfolio wollen Sie selbständig überwachen.  
Die Vorschläge basieren auf einer sinnvollen Kombination von Einzel- und Kollektivanlagen 
Durch Ihre Anlageentscheide wird die Performance der Anlage wesentlich beeinflusst. 

1VBVV - Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder 
Vormundschaft 

Seite löschen, falls kein Vorschlag; 
 

anpassen 

8 



Variante 2: Beratungsportfolio I 
Bedürfnisse, die über den gewöhnlichen Lebensunterhalt hinausgehen (Art 7 a-
f) 

Liquidität 
und 

Festverzins-
liche 

Anlagen 
75%  

 
 

Aktien 
20% 

Immobilien 
5% 

 Konto für unmittelbaren Lebensunterhalt (Verkehrskonto) 1  
 Sparkonto (ev. Festgelder) 1 

 Kassenobligationen von Kantonalbanken (z.B. GR, LU, SG, 
ZH) 

 Eidgenössische Obligationen 
 Pfandbriefe 
 Geldmarkt Fonds von Schweizer Banken 
 Aktiv verwalteter Obligationenfonds mit Schuldnern 

erstklassiger Qualität. Bsp. Staatsanleihen. 

 
 Schweizer Immobilienfonds mit Fokus auf Wohnimmobilien. 

Tägliche Liquidität zum Marktpreis. Bsp. CS LivingPlus 
 

 Indexierter Fonds auf Swiss Market Indes (SMI) in Form 
eines Exchange Traded Funds (ETF). Gebührenoptimierte 
Anlage. 

Anforderungen Obligationen, 
Aktien, Immobilien 
 Obligationen:  

In CHF von Gesellschaften mit 
guter Bonität (Minimum A-) 

 Aktien:  
In CHF von Unternehmen mit guter 
Bonität (SMI), Anteil max. 25% 

 Immobilienanlage:  
Fokus auf Wohnimmobilien 
 

Sicherheit und Flexibilität 
Fondslösung nach Schweizerischem 
Recht 

 Regulatorisch zusätzlich 
überwacht (FINMA) 

 Fondsreglement öffentlich 
einsehbar 

 Sondervermögen  
 Täglicher Handelbarkeit der 

Fondsanteile 

1 mit Beschränkung auf CHF 100’000 bei Instituten ohne Staatsgarantie (summiert über alle 
Konti) 9 



Variante 2: Beratungsportfolio II 
Weitergehende Anlagen bei besonders günstigen Verhältnissen (Art 7 letzter 
Abs.) 

Liquidität 
und 

Festverzins-
liche 

Anlagen 
65% 

 

Aktien 
20% 

Immobilien 
10% 

 Konto für unmittelbaren Lebensunterhalt (Verkehrskonto) 1  
 Sparkonto (ev. Festgelder) 1 

 Kassenobligationen von Kantonalbanken (z.B. GR, LU, SG, 
ZH) 

 Geldmarkt Fonds 
 Aktiv verwalteter Staats-Obligationenfonds mit Schuldnern 

erstklassiger Qualität 
 Aktiv verwalteter Obligationenfonds mit ausgewählten, 

internationalen Schuldnern 
 Obligationenfonds mit inflationsgeschützten Zinserträgen 

 
 Schweizer Immobilienfonds mit Fokus auf Wohnimmobilien. 

Bsp. CS LivingPlus. 
 

 Aktien-Kernanlage weltweit: Aktiv verwalteter Aktienfonds 
mit globaler Ausrichtung und konservativen Engagements 

 Aktienanlage Fokus Heimmarkt: Kosteneffizienter 
Indexfonds auf den Swiss Market Index (SMI) 

 Aktienanlage aufstrebende Märkte (Beimischung): Aktiv 
verwalteter Aktienfonds mit Anlagen in aufstrebenden 
Märkten (vorwiegend Asien und Lateinamerika) 

Anlagen gemäss Artikel 7.1 als 
Ausgangslage 
 Obligationen in CHF von Gesellschaften mit 

guter Bonität (Minimum A-) 
 Aktien in CHF von Unternehmen mit guter 

Bonität (SMI), Anteil höchstens 25% 
 Immobilienanlage mit Fokus auf 

Wohnimmobilien 
 
Anreicherung mit ausgewählten Anlagen 
aufgrund besonders günstigen 
Verhältnissen 
 Obligationenfonds mit internationalen 

Schuldnern mit min. Kreditqualität BBB und 
gezieltem Währungsmanagement 

 Obligationenfonds mit inflationsgeschützten 
Zinserträgen 

 Aktienfonds mit Fokus auf grosse, globale, 
Firmen. Gezielte Beimischung eines in 
aufstrebenden Märkten investierten 
Aktienfonds 

 Goldanlage zur Optimierung des 
Rendite/Risiko Profils (Diversifikation) 

Gold 
5% 

 
 Goldinvestitionen mittels Exchange Traded Funds (ETF)  
 

1 mit Beschränkung auf CHF 100’000 bei Instituten ohne Staatsgarantie (summiert über alle 
Konti) 10 



Variante 3: CS (CH) Strategy Fund – Conservative (CHF) 
Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen und Vermögenszuwächsen, die einem konservativen 

Risikoprofil in Referenzwährung Schweizer Franken gerecht werden 
Das aktive Management basiert auf den Entscheiden unserer Anlagegremien und investiert in ein 

Universum von traditionellen Anlageklassen sowie Alternativen Anlagen. Eine Aktienquote bis maximal 25% 
und klar definierte Risikoparameter verfolgen das Ziel, dabei eine Rendite im Einklang mit den Zyklen an 
den Finanzmärkten zu ermöglichen 

Die Umsetzung erfolgt durch eine sinnvolle Kombination von Einzel- und Kollektivanlagen und entspricht 
den Anlagevorschriften des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts 

Fondsdomizil Schweiz 
Währung 
Anteilklassen Schweizer Franken 

Gebühren Zeichnung 2%, Management Fee 1.1% p.a. 

Letzte Ausschüttung CHF 1.28  

Benchmark 
Customized Benchmark: 5% CGBI CHF 1M Euro 
Dep. / 75% SBI AAA-A (TR) / 20% MSCI 
Switzerland (NR) 

Mindesteinlage Keine 

Valoren-Nr. 277301 

Anlageuniversum 

Anlage in Fonds (max. 49%), Geldmarktpapiere, 
Festgeldanlagen, Kontoguthaben, Anleihen 
Schweizer Emittenten (mind. 50%; Mindestrating 
von A–), Aktien CH (Einzelanlagen, Fonds, ETFs) 

11 



Unsere Zusammenarbeit 

 Konkreter Anlagevorschlag  
Unterbreiten von Anlagevorschlägen 
basierend auf der aktuellen 
Kundensituation und den gesetzlichen 
Vorschriften in Bezug auf 
Finanzanlagen. Im Vorschlag sind die 
einzelnen Anlagen inkl. ihrer 
Portfoliogewichtung enthalten. 

 Mögliche Entwicklungen des 
vorgeschlagenen Kundenportfolios 
Der präferierte Anlagevorschlag wird 
unter verschiedenen erwarteten 
Marktszenarien getestet, um die 
möglichen Renditeentwicklungen sowie 
Risiken des konkreten 
Anlagevorschlages aufzuzeigen 

 Unterstützung bei KESB Zustimmung 
Unterstützung des 
Beistandes/Vormundes falls eine 
Zustimmung des KESB erforderlich ist 

  Ihre Entscheidung 

 Besprechung der verschiedenen 
Anlagevorschlägen 
(Beistand/Kundenberater)  

 Detailinformationen zu den einzelnen 
Anlagen (Vorteile, Nachteile) 

 Anpassung des Anlagevorschlages an 
individuelle Bedürfnisse 

 

  Services der Credit Suisse    Umsetzung 

 Anlagen werden auf Höhe und 
Periodizität des Mittelbedarfs 
abgestimmt 

 Liquidität mit hohem Stellenwert. Der 
Mittelbedarf von 3 Jahren soll gedeckt 
sein 

 Jährliche Besprechung  der aktuellen 
Anlagesituation oder häufiger nach 
Bedarf 

 

Beistand/Vormund informiert den 
Kundenberater über detaillierte Angaben 
zum Mündel: Vermögen, Einkommen, 
Mittelbedarf, Alter etc. gemäss VBVV Art. 
5 Anforderungen 
 

Der Kundenberater setzt mit Unterstützung 
von internen Spezialisten den vom KESB 
genehmigte Anlagevorschlag um 
 

Entscheidung über die Auswahl der 
konkreten Finanzanlagen als auch über 
die Art der Zusammenarbeit 

  Ihre Entscheidung   Service der Credit Suisse  

12 



Ihr Partner in allen Mündelfragen   
 

Contact : 
 
 
CREDIT SUISSE AG    CREDIT SUISSE AG 
 
Hr. Jakob ZUBER    Hr. Dirk Kleinalstede 
Wealth Planning    Investment Services 
 
Téléphone: + 41 44 333 80 59   Téléphone: +41 44 334 09 72 
E-mail:        jakob.zuber@credit-suisse.com  E-mail:     dirk.kleinalstede@credit-
suisse.com 
 
 
 
Gerne vermitteln wir den direkten Kontakt zu den regionalen Ansprechpartnern. 
 

13 



Disclaimer 
Das vorliegende Dokument dient Marketingzwecken; es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder Research und unterliegt folglich nicht den von 
der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Der Inhalt dieses 
Dokuments erfüllt daher nicht die gesetzlichen Vorschriften für die Unabhängigkeit der Finanzanalyse. Auch bestehen vor der Veröffentlichung von 
Analysedaten keine Handelsbeschränkungen. Die Informationen und Meinungen in diesem Dokument wurden von Credit Suisse AG per angegebenem 
Datum erstellt und können sich ohne vorherige Mitteilung ändern. Die Informationen stammen aus oder basieren auf Quellen, die die Credit Suisse AG 
als zuverlässig erachtet. Dennoch gibt die Credit Suisse AG keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. In diesem 
Dokument angegebene Bewertungen stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten zu der angegebenen Bewertung dar. 
Handelspreise können von der in diesem Dokument genannten Bewertung abweichen und insbesondere einem Liquiditäts- und/oder Risikoabzug 
unterliegen. Für bestimmte Anlageinstrumente, insbesondere alternative Anlageinstrumente, sind offizielle Anteilswerte nur zu bestimmten Terminen 
verfügbar. In solchen Fällen kann dieses Dokument auf (interne) geschätzte Bewertungen anstelle offizieller Anteilswerte Bezug nehmen. Nur die 
Bestimmungen, Konditionen und Risikowarnungen im aktuellen Vertrag des Kunden sind rechtlich bindend. Credit Suisse AG lehnt jede Haftung für 
Verluste aus der Verwendung dieses Dokumentes oder aus den den Finanzmärkten inhärenten Risiken ab. Historische Renditen und 
Finanzmarktszenarien stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung 
zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion dar. Vermögensverwaltungsmandate und/oder 
Anlageprodukte, welche im Rahmen dieser Mandate eingesetzt werden (z.Bsp. Alternative Instrumente, Strukturierte Instrumente und Derivate), 
können einen bestimmten Komplexitätsgrad und ein hohes Risiko aufweisen oder können Börsenschwankungen ausgesetzt sein.  Vor Abschluss eines 
Vermögensverwaltungsmandates oder einer anderen Finanztransaktion wird dem Empfänger daher empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, 
die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere 
Konsequenzen zu prüfen. Grundsätzlich sollten in diesem Dokument erwähnte Anlage-Produkte nur durch aktuelle oder zukünftige 
Vermögensverwaltungskunden der Credit Suisse AG erworben werden. In diesem Dokument erwähnte Anlageziele, Risikoeinschätzungen etc. stellen 
Zielgrössen dar, welche in Relation zur Marktsituation zu sehen sind. Es besteht keinerlei Garantie für die Einhaltung oder Erreichung dieser 
Zielgrössen. Die Zusammensetzung des Portfolios ist indikativ und kann jederzeit ändern. Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen 
kann die Credit Suisse AG Vergütungen, Gebühren, Kommissionen, Rückerstattungen, Abschläge oder andere monetäre oder nicht monetäre 
Leistungen (insgesamt „Entschädigungen“) erhalten, welche die Credit Suisse AG als Teil ihres Entgeltes einbehält. Dabei können die Interessen der 
Credit Suisse AG im Widerspruch zu den Interessen der Anleger stehen. Ausführliche Angaben zu diesen Entschädigungen oder potenziellen 
Interessenkonflikten finden sich in der Liste «Entschädigungen» und in der «Zusammenfassung der Weisung Interessenkonflikte» der Credit Suisse 
AG. Beide Dokumente sowie weitere Details zu diesen Entschädigungen können auf Anfrage vom Relationship Manager bezogen werden. Dieses 
Dokument wird von der Credit Suisse AG, Zürich, verbreitet, die der Regulierung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht untersteht. Dieses 
Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Empfang von solchen Informationen aufgrund der geltenden 
Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder 
in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) 
abgegeben werden. Dasselbe gilt für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den geltenden Gesetzen.  Copyright © 2014 Credit 
Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 
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VBVV Art. 5  
Auswahl von Finanzanlagen hängt von den persönlichen Verhältnissen ab: Vermögen, Einkommen, Ausgaben, Alter u.a. 

VBVV Art. 6  
Definiert Anlagen, die den gewöhnlichen Lebensunterhalt der betroffenen Person sicherstellen  
a. Cash auf Konto, Festgelder, Obligationen bei Kantonalbanken 
b. dito bei Banken/Postfinance bis CHF 100’000 
c. Eidgenossen/Pfandbriefbank 
d. Grundstücke  
e. Pfandgesicherte Forderungen mit wertbeständigem Pfand 
f. Berufliche Vorsorge 
(d und e mit Bewilligung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) 

VBVV Art. 7  
Definiert Anlagemöglichkeiten, welche über Art. 6 hinaus die weitergehende Bedürfnisse abdecken 
a. Obligationen in CHF in Unternehmen mit guter Bonität 
b. Aktien CHF von Unternehmen mit guter Bonität, max. 25% 
c. Obligationenfonds in CHF von Unternehmen mit guter Bonität, Fondsgesellschaft von schweiz. Banken. 
d. gemischte Anlagefonds in CHF: max. 25%,. Max. 50% ausländische Titel, Fondsgesellschaft wie c) 
e. Einlagen in 3a Säule: Bank/Postfinance/Versicherungen 
f. Grundstücke 
Bei besonders günstigen finanziellen Verhältnissen sind Investitionen in Anlagen möglich, die über Art. 7 a-f hinausgehen. 
(alle Anlagen in Art. 7 sind von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bewilligungspflichtig) 

Verordnung über die Vermögensverwaltung (Art. 5-7) im 
Detail  

15 
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Umsetzung Zeichnungsrecht gegenüber der Bank bei Beistandschaften oder  
Vormundschaften 

Dieser Text gilt sinngemäss für beide Geschlechter. Juli 2013 
 
Musterformular gemäss Ziff. 31 der gemeinsamen Empfehlungen der SBVg und der KOKES zur Vermögensverwaltung 
gemäss Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Juli 2013. 

Umsetzung des Entscheids vom TT.MM.JJJJ 
 neue Geschäftsbeziehung  Wechsel Beistand/Vormund 
 Wechsel Zuständigkeit Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 

 
Massnahmen 

 Vertretungsbeistandschaft mit Einschränkung   Vertretungsbeistandschaft ohne Einschränkungen 
Handlungsfähigkeit und/oder Entzug Zugriffsrecht 

 umfassende Beistandschaft/Vormundschaft  Mitwirkungsbeistandschaft 
 vorsorgliche Massnahme  Entzug Zugriffsrecht alle Konti (auch nicht bekannte) 
 Vormundschaft (Art. 327a-c ZGB) 

 

Kunde  Herr  Frau Beistand/Vormund 
Name / Vorname:                                                                                                                    
Adresse:                                                                                                                    
PLZ Ort:                                                                                                                    
Geburtsdatum:                                                                                                                    
Zivilstand:                                                    
Kunden-Nr.:        (wird von der Bank ausgefüllt) 
Basisvertrag 
Unterzeichnung durch:  Kunde  Beistand/Vormund  KESB  Kollektiv 

Produkte Verfügungsrecht 

 
Kunde Beistand/ KESB Kollektiv 
 Vormund 

 «Sackgeldkonto» 
Nr.                                      

 Kontokarte mit Pin 
 Maestro-Karte      

 
 Privatkonto (Zahlungsverkehrskonto) 
Nr.                                      

 Kontokarte mit Pin 
 Maestro-Karte      

 
 Sparkonto Nr.                                       Kontokarte mit Pin     
 weiterer Kontotyp Nr.                                 
 weiterer Kontotyp Nr.                                 

 
 Gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) Konto Nr.                                 
 Wertschriftendepot (inkl. Kapitalkonto) Nr.                                          
 E-Banking  Neuer Vertrag     

 Vertrag Nr.                   
 Basiskreditvertrag Nr.                                      
 Schrankfach Nr.                           in                                 (Filiale)      
                                       

   
 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde genehmigt hiermit im Sinne von Art. 9 der Verordnung über 
die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) die entsprechen-
den Verträge.  



Bemerkungen 
Soweit dem Kunden oder dem Beistand/Vormund das Verfügungsrecht zugeordnet ist, darf er im Rahmen  
seiner gesetzlichen Befugnisse über die Vermögenswerte frei verfügen. Die Bank hat keine Kontrollpflicht. 
Das «Sackgeldkonto» umfasst den Betrag zur freien Verfügung gemäss Art. 409 ZGB. 
Das Einholen allfälliger Zustimmungen im Sinne von Art. 416/417 ZGB obliegt dem Beistand/Vormund. 
Die KESB bestätigt, dass obige Anordnungen vollstreckbar sind. 
 
Beilagen:  Ernennungsurkunde (Auszug) oder   Entscheid (Auszug) der KESB im Dispositiv  

Ort, Datum / Referenz  Unterschrift Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

        
        
 
 
Ort, Datum / Referenz  Unterschrift Beistand 
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